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tretern befinden sich zwei der ältesten Pseudoisidorcodices überhaupt, 
der Corbeiensis Vatikan lat. 630 (ca. 860) und der in der Kirchen­
provinz Reims geschriebene Codex New Haven 442 (nach 858)10, 
Manuskripte also, denen der beste Kenner der Materie den privilegierten 
Status von „Originalversionen“ zugewiesen hat11. Derartige über­
lieferungsgeschichtliche Auffälligkeiten verdienen Beachtung, und so hat 
bereits Karl-Georg Schon mit dem verführerischen Gedanken gespielt, 
ob denn vielleicht Pseudoisidor selbst „aus einem vollständigen 
Exemplar der Akten von Chalkedon für seine Zwecke einen Auszug 
angefertigt (hätte)“. Um dann gleich Entwarnung zu geben: Dies sei 
„voreilig“, da man konsequenterweise annehmen müßte, „die Fälscher 
hätten neben einer Handschrift der Antiqua bzw. der Correcta noch 
zusätzlich eine Handschrift der Versio Rustici ... besessen. Dafür läßt 
sich jedoch einstweilen kein Beweis beibringen“12. Mit dieser dezidier­
ten Aussage gerät Schons weitere Argumentation ohne Not auf ein 
Abstellgleis, da seit den grundlegenden Arbeiten Emil Seckels feststeht, 
daß die Konzilsakten von Chalcedon, und zwar in der Bearbeitung des 
Rusticus, zur Handbibliothek Pseudoisidors gehörten13. Über die 
Ergebnisse von Seckel und Juncker hinausgehend, konnte mit Codex 
Paris lat. 11611 auch das Arbeitsexemplar des brillanten Fälschers 
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